
Die  Installation  und  Nutzung  der  hier  zur  Bestellung  angebotenen  Software  unterliegt 
Lizenzbedingungen,  die  von  den  Einrichtungen  und  Nutzern  einzuhalten  sind.  Die 
Lizenzbedingungen enthalten Nutzungsbeschränkungen, die unten als Auszug aus dem SPSS-
Landesrahmenvertrag nachzulesen sind. Die Software darf nur von Einrichtungen verwendet und 
installiert werden, die in der folgenden Aufstellung gelistet werden.

Berechtigte Einrichtungen:

- Einrichtungen der Christian-Albrechts-Universität (inkl. Studierende)

- Angegliederte Einrichtungen der Christian-Albrechts-Universität

-- Institut für Weltwirtschaft (IfW)

-- Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW)

-- Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN)

-- Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf

-- Lorenz-von-Stein-Institut für Verwaltungswissenschaften

- -Institut für Sicherheitspolitik

- UKSH, Campus Kiel

Nutzungsbeschränkungen aus dem SPSS-Landesrahmenvertrag zwischen asknet und der 
Universität Hamburg:

Auszug aus dem Asknet-Landesrahmevertrag für SPSS :
- Beginn Zitat - 
….
8.Nutzungsbeschränkungen
Definition“Berechtigte Nutzer“
Berechtigung zur Nutzung sind die Mitglieder und Angehörigen der teilnehmenden Hochschulen und weitere  
Personen,  die  unmittelbar  im  Auftrag  und  Namen an  der  oder  für  die  jeweilige  Hochschule  tätig  sind,  
bzw..deren  Angebote  in  den  gesetzlich  festgelegten  Aufgabenbereichen  nutzen  („Endkunden  der  
Hochschule“). Die Nutzung ist ausschließlich im nicht-kommerziellen Zusammenhang und ausschließlich zur  
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Hochschule erlaubt ( i.d.R. Nutzung in Forschung, Lehre, Studium,  
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, Wissenstransfer). Die private, nicht kommerzielle Nutzung  
durch die berechtigten Nutzer ist enthalten (s.“Home-Use“).

Unter nicht-kommerziellem Arbeiten in den gesetzlichen Aufgabenbereichen einer Hochschule versteht man  
Arbeiten, in deren Rahmen

(i) die Arbeitsergebnisse nicht in erster Linie einem Dritten vorbehalten sind;
(ii) Kopien der Ergebnisse maximal zu den Bereitstellungs-, Vervielfältigungs- 

und Versandkosten bereitgestellt werden.

Die Nutzung der Programme ist auf nicht einzelnen Personen zuzuordnenden Computern (z.B. in PC_Pools)  
erlaubt, solange sichergestellt ist, dass die Software nur von berechtigten Nutzern eingesetzt werden kann.  
In diesem Fall ist, falls keine CU-Lizenzen genutzt werden, pro Gerät eine AU-Lizenz erforderlich.
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Berechtigte  Nutzer  haben pro Lizenz das Recht,  die  Software auf  bis  zu  zwei  (AU-Lizenz)  Geräten zu  
installieren, solange nur der berechtigte Nutzer die Produkte einsetzt und die verschiedenen Installationen  
(Instanzen) nicht gleichzeitig genutzt werden.

Die  Software  darf  zur  Wiederherstellungs-(Recovery)  oder  Vervielfältigungs-Zwecken  (Cloning)  auch  in  
installierter bzw. eingefrorener Form gesichert werden und ist insofern nicht lizenzpflichtig.

Der  Rahmenvertrag  erlaubt  den  Einsatz  älterer  Versionen  der  Produkte  („Downgraderecht“).  Das  
Upgraderecht (innerhalb der Laufzeit des Vertrages), sowie der Sprach-, Versions- oder Plattformwechsel  
sind Bestandteile des Nutzungsrechts.
Der  RVH und  die  teilnehmenden Hochschulen  haben  das  Recht,  die  jeweiligen  Datenträger  digital  als  
Download oder in Form einer Kopie für berechtigte Nutzer kontrolliert bereitzustellen. Das fakultative Recht  
des Erwerbs der Datenträger als Serviceleistung der ASKNET ist unabhängig von einer nachgewiesenen  
Lzenz.

Der Kunde ist nicht berechtigt, die Software zu reingeneere oder zu dekompilieren, es sei denn, dies ist  
notwendig, um die Interoperabilität der beim Kunden vorhandene Software mit der vertragsgegenständlichen  
Software herzustellen. Dies wiederum unterliegt den Grenzen der §§ 69 a ff. UrhG. Danach ist der Kunde zu  
diesen Handlungen insbesondere nur dann berechtigt, wenn ASKNET AG die Erbringung dieser Arbeiten  
auch gegen Zahlung eines angemessenen Entgeltes ablehnt.

Berechtigung für „Academic Hospital Use“
Der Rahmenvertrag enthält ordnungsgemäß Berechtigung für „Academic Hospital Use“. Damit sind Kliniken,  
die aufgrund eines Gesetztes/ einer Rechtsverordnung der Hochschule zugeordnet sind, um die Erfüllung  
derer gesetzlichen Aufgaben unmittelbar zu unterstützen, ebenfalls berechtigt, die aufgeführten Programme  
unter Punkt II „Produktbestandteile“ für nicht-kommerzielle Arbeiten im Sinne der Aufgaben der Hochschule  
einzusetzen („Academic Hospital Use“).  Lehrkrankenhäuser und vergleichbare Einrichtungen sind explizit  
ausgeschlossen.

Berechtigung für „Virtual Computer Lab Use“
Der Rahmenvertrag enthält ordnungsgemäß Berechtigunge für „Virtual Computer Lab Use“. Damit ist die  
teilnehmende Hochschule berechtigt, die aufgeführten Produkte (nur  mit der Metrik concurrent user) in der  
von der oder für die Hochschule betriebene virtuelle IT-Umgebung zu nutzen. Endkunden dürfen auf dem  
Universitätsgelände oder von außerhalb auf die Programme zugreifen („Virtual Computer Lab Use“), wobei  
die Endgeräte nicht als Teil der virtuellen IT-Umgebung betrachtet werden. Diese Endgeräte benötigen keine  
eigenen Nutzungsrechte, solange die Produkte in der virtuellen IT-Umgebung und nicht auf den Endgeräten  
installiert werden („Streaming“, „Remote Desktop Access“) und die Nutzung ausschließlich durch berechtigte  
Nutzer sichergestellt ist.

Das Recht,  die  Produkte  lokal  zu  virtualisieren,  ist  in  den  Nutzungsrechten  enthalten.  Dabei  wird  jede  
virtuelle Instanz als eigenes Gerät betrachtet, für das die entsprechenden Lizenzen bereitgehalten werden  
müssen.

Berechtigung für „Home Use“
Der  Rahmenvertrag  enthält  ordnungsgemäß Berechtigung  für  „Home Use“.  Damit  ist  dem berechtigten  
Nutzer erlaubt, die aufgeführten Programme auch auf privaten Computern zu nutzen, („Home Use“, „Bring  
your own device“, etc.) . Die Nutzung durch Dritte (Unberechtigte) ist nicht erlaubt und muss durch geeignete  
Maßnahmen verhindert werden.

….
- Ende Zitat - 
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Bevor Sie bei Asknet die Lizenz erwerben können, bekommen Sie noch diesen Text zu 
sehen :
Durch  Anklicken  des  nachfolgenden  Buttons  bestätigen  Sie,  dass  Sie  die  obigen 
Lizenzbedingungen/Nutzungsbeschränkungen akzeptieren und einhalten und dass Sie zum 
Kreis der berechtigten Einrichtungen und Personen gehören. Für den Fall,  dass die von 
Ihnen bestellten Lizenzen von anderen Personen eingesetzt werden sollen bestätigen Sie, 
dass  Sie  die  anderen  Personen  vor  einer  Weitergabe  der  hier  bestellten  Lizenzen  zur 
Einhaltung  der  Lizenzbedingungen/Nutzungsbeschränkungen  verpflichten  und  dass  die 
anderen Personen auch zum Kreis der berechtigten Einrichtungen und Personen gehören. 
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